
Auf Ihre Mitwirkung kommt es an!
Die Grundsteuer zählt zu den wichtigsten Steuern, denn sie ist eine der stabilsten Einnahmequellen 
von Gemeinden und Städten. Wir bitten Sie daher um Ihre Mitwirkung bei der Grundsteuerreform.

Was müssen Sie tun?

Sie als Steuergläubiger
Für jede wirtschaftliche Einheit, die im Zuständigkeitsbereich 
Ihrer Kommune belegen ist, werden die Daten für Zwecke der 
Festsetzung der Grundsteuer nur noch in elektronischer Form zur 
Abholung bereitgestellt. Zur Abholung der Daten benötigen Sie 
einen Zugang zu ELSTER-Transfer. Eine zusätzliche Übersendung 
in Papierform wird es nicht geben. Sind Sie als Kommune bereits 
bei ELSTER-Transfer registriert, können Sie diesen Zugang auch 
weiterhin verwenden.

Nähere Informationen zu ELSTER-Transfer sowie zur Beantragung 
einer entsprechenden Zertifikatsdatei (Account-ID) finden Sie 
unter

www.elster.de/elsterweb/infoseite/verwaltung.

Allgemeine und technische Fragen zu ELSTER-Transfer richten Sie 
bitte an die ELSTER-Hotline

hotline@elster.de oder 0800/52 35 055.

Bitte registrieren Sie sich. Die ersten Daten zum neuen 
Verfahren stehen voraussichtlich ab Juli 2022 zur 
regelmäßigen Abholung bereit.
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Sie als Steuerpflichtiger
Sie als Kommune müssen im Jahr 2022 grundsätzlich für jede 
Ihnen gehörende wirtschaftliche Einheit eine Erklärung zur Fest-
stellung des Grundsteuerwertes beim Finanzamt abgeben.

Über „Mein ELSTER“ können Sie Ihre Erklärung elektronisch ein-
reichen.

Hierfür müssen Sie sich auf 

www.elster.de/eportal/registrierung-auswahl

bei ELSTER registrieren. Weitere Informationen finden Sie auf 
www.elster.de bei den FAQ unter „Hilfe zur Registrierung“.

Die Registrierung bei „Mein ELSTER“ ist von der Berechtigung 
über ELSTER-Transfer zu unterscheiden. Bitte registrieren Sie 
sich, sofern Sie noch kein entsprechendes Benutzerkonto be-
antragt haben.

Finanzamt

Mein ELSTER

Haben Sie noch Fragen?
Fragen und Anregungen zur Grundsteuerreform richten Sie bitte an  
grundsteuer@mdfe.brandenburg.de. Ihr Ansprechpartner ist Herr Christoph Balke.
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